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Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §69 Abs1;

AVG §8;

Rechtssatz

Die übergangene Partei ist gehalten, die Zustellung jenes Bescheides zu verlangen, mit dem das Verwaltungsverfahren

abgeschlossen wurde, und diesen dann mit Rechtsmitteln zu bekämpfen. Diese Überlegung gilt insbesondere für jene

Personen, deren Parteistellung im abgeschlossenen Verwaltungsverfahren, dessen Wiederaufnahme sie nunmehr

begehren, umstritten war. Die Frage ihrer Parteistellung ist im Verwaltungsverfahren von der zuständigen

Verwaltungsbehörde (infolge ihres Antrags auf Bescheidzustellung bzw infolge der Erhebung eines Rechtsmittels gegen

jenen Bescheid, dessen Zustellung sie beantragt haben) zu entscheiden. Ein die Parteistellung dieser Personen

verneinender (verfahrensrechtlicher) Bescheid kann sodann durch Erhebung eines Rechtsmittels (im Falle einer

letztinstanzlichen Entscheidung durch Anrufung der Gerichtshöfe des ö?entlichen Rechts) bekämpft und die strittige

Frage der Parteistellung auf diesem Weg einer Klärung zugeführt werden.

Schlagworte

Parteibegriff Parteistellung strittige Rechtsnachfolger Zustellung
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